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Stadt Gladbeck Gladbeck, 08.01.2014 

 Vorlage Nr. 14/0028 

Federf. Stadtamt: Amt für Stadtplanung u. Bauaufsicht 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Stadtplanungs- und Bauausschuss Stadtbaurat Harter Entscheidung 23.01.2014  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 

Beteiligung der Öffentlichkeit und der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stel-

len gem. § 10 Abs. 1 und 2 Raumordnungsgesetz (ROG) 

hier: Stellungnahme der Stadt Gladbeck 

 
Begründung: 

 

Landesplanung in Nordrhein-Westfalen 

 

In Nordrhein-Westfalen ist die Staatskanzlei die für die Landesplanung zuständige Behör-

de. Das wichtigste Planungsinstrument der Landesplanungsbehörde ist der Landesentwick-

lungsplan, der die räumlichen Ziele und Grundsätze der Landesentwicklung festlegt. 

Der geltende Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) ist seit 1995 in 

Kraft. Außerdem gelten der LEP IV 'Schutz vor Fluglärm' und der im Juli 2013 in Kraft getre-

tene LEP Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel. 

Zur Zeit läuft ein Aufstellungsverfahren für einen neuen LEP, der die geltenden Pläne erset-

zen und in einem Instrument zusammenführen soll. 

 

Beteiligungsverfahren zum Entwurf des neuen Landesentwicklungsplanes Nordrhein-

Westfalen 

 

Die Landesregierung hat am 25. Juni 2013 den Entwurf eines neuen Landesentwicklungs-

planes beschlossen. Zu diesem Entwurf werden die Öffentlichkeit und die in ihren Belangen 

berührten öffentlichen Stellen beteiligt. Dazu kann der Entwurf des Landesentwicklungs-
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planes, seine Begründung und der zu diesem Plan erarbeitete Umweltbericht vom 30. Au-

gust 2013 bis zum 28. Februar 2014 im Internet sowie bei den Regionalplanungsbehörden 

und der Landesplanungsbehörde eingesehen werden. 

(www.nrw.de/landesregierung/landesplanung/) 

Innerhalb dieses Zeitraums besteht gemäß § 10 Abs. 1 und 2 Raumordnungsgesetz (ROG) 

die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum Entwurf des LEP NRW abzugeben. 

 

Bisheriges Verfahren und weiteres Vorgehen 

 

Über die Neuaufstellung des LEP NRW, das laufende Beteiligungsverfahren sowie den Link 

zum Entwurf des LEP NRW wurde der Stadtplanungs- und Bauausschuss in seiner Sitzung 

am 17.10. 2013 informiert. 

Der Vorlage war eine Zusammenfassung der Inhalte und Rechtswirkungen des neuen LEP 

NRW beigefügt, die im Eildienst des Städtetages Nordrhein-Westfalen (Heft 8 vom 

6.9.2013) erschienen war. 

 

Ende des Jahres 2013 wurde der Entwurf eines gemeinsamen Positionspapiers der Städte-

region Ruhr 2030 zum Entwurf des LEP NRW vorgelegt, der sich ausführlich mit den maß-

geblichen Inhalten des Entwurfs des LEP NRW befasst. Das Positionspapier soll eine ge-

meinsame Auffassung der kreisfreien Städte und Kreise des Ruhrgebiets zu wesentlichen 

Punkten des Entwurfs des LEP NRW dokumentieren. 

 

Die Stadtverwaltung Gladbeck beabsichtigt, der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-

Westfalen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens mitzuteilen, dass sich die Stadt Gladbeck 

dem Tenor des gemeinsamen Positionspapiers anschließt. 

Darüber hinaus soll keine zusätzliche Stellungnahme abgegeben werden. 

 

Das Positionspapier ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. 

 

http://www.nrw.de/landesregierung/landesplanung/
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Stadtplanungs- und Bauausschuss stimmt dem beabsichtigten Vorgehen der Verwal-

tung zu. 

 

 Der Bürgermeister 

I.V. 

 

 

 

         Martin Harter 

        - Stadtbaurat - 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


